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1. Allgemeines
Diese Technischen Anschlussbedingungen wurden aufgrund des § 4 Abs. 3 und § 17 der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) festgelegt und sind von dem Kunden zu beachten.

1.1 Geltungsbereich
Diese Technischen Anschlussbedingungen Heizwassernetz (TAB-Heizwassernetz) einschließlich der dazugehörigen Daten-
blätter gelten für die Planung, den Anschluss und den Betrieb neuer Anlagen, die an die mit Heizwasser betriebenen Heiz- 
wassernetze der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (nachstehend DEW21 genannt) angeschlossen werden. 
Sie sind Bestandteil des zwischen dem Anschlussnehmer bzw. Kunden und DEW21 abgeschlossenen Anschluss- und Ver-
sorgungsvertrages. Sie gelten mit Wirkung vom April 2019.
Für bereits in Betrieb befindliche Anlagen gilt diese Fassung der TAB nur bei wesentlichen Änderungen in den Grenzen des 
§ 4 Abs. 3 Satz 5 AVBFernwärmeV. Änderungen und Ergänzungen der TAB-Heizwassernetz gibt DEW21 in geeigneter Weise 
bekannt. Sie werden damit Bestandteil des Vertragsverhältnisses zwischen dem Anschlussnehmer bzw. Kunden und DEW21.

1.2 Anschluss an die Wärmeversorgung
Die Herstellung eines Anschlusses an ein Heizwassernetz und die spätere Inbetriebnahme der Anlage sind vom Anschlussneh-
mer bzw. Kunden unter Verwendung der dafür vorgesehenen Vordrucke zu beantragen.
Der Anschlussnehmer bzw. Kunde ist verpflichtet, die anfallenden Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb ausführen 
zu lassen, welcher von der Industrie- und Handelskammer zugelassen oder in die Handwerksrolle der Handwerkskammer 
eingetragen ist. Er veranlasst den Fachbetrieb, entsprechend der jeweils gültigen TAB-Heizwassernetz zu arbeiten und diese 
vollinhaltlich zu beachten. Das gleiche gilt auch bei Reparaturen, Ergänzungen und Veränderungen an der Anlage oder an Anla-
genteilen. Zweifel über Auslegung und Anwendung sowie Ausnahmen von der TAB-Heizwassernetz sind vor Beginn der Arbeiten 
mit DEW21 zu klären.

1.3 Vom Kunden einzureichende Unterlagen

> Lageplan mit Hausgrundriss

> Grundriss der Gebäudeebene des Leitungseintritts inkl. Kennzeichnung des Raums der Übergabestation

> Technische Parameter & Schaltschema der sekundären Hausanlage

 zusätzlich bei eigener Anlage:

> Antrag zur Inbetriebsetzung (siehe Anlage 4)

> Bescheinigung der Druckprüfung der Leitung auf der Primärseite

> Einstellwerte der Anlage (max. Rücklauftemperatur / Rücklauftemperaturbegrenzung)

> Inbetriebnahmeprotokoll für Wärmezähler (siehe Anlage 5)

2. Wärmebedarf / Wärmeleistung
Die Wärmebedarfsberechnungen und die Ermittlung der Wärmeleistung sind auf Verlangen DEW21 vorzulegen.

2.1 Wärmebedarf für Raumheizung
Die Berechnung der Heizlast erfolgt nach DIN EN 12831 „Heizungsanlagen in Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm- 
Heizlast“. In besonderen Fällen kann ein Ersatzverfahren angewandt werden.

2.2 Wärmebedarf für Raumluftheizung
Die Wärmeleistung für raumlufttechnische Anlagen ist nach DIN V 18599-100 „Energetische Bewertung von Gebäuden“ zu er-
mitteln.

2.3 Wärmebedarf für Trinkwassererwärmung
Die Wärmeleistung für die Trinkwassererwärmung in Wohngebäuden wird nach DIN 4708-2 „Zentrale Wassererwärmungsanla-
gen für Wohnhäuser“ ermittelt.

2.4 Sonstiger Wärmebedarf
Der Wärmebedarf anderer Verbraucher und die Wärmebedarfsminderung durch Wärmerückgewinnung oder regenerative Ener- 
gien sind gesondert auszuweisen.

2.5 Sommerliche Wärmeleistung
Der Kunde hat die erwartete Abnahmeleistung in den Sommermonaten anzugeben.
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2.6 Wärmeleistung
Aus den Wärmebedarfswerten der vorstehenden Punkte 2.1 bis 2.5 wird die vom Anschlussnehmer bzw. Kunden zu bestellende 
und von DEW21 vorzuhaltende Wärmeleistung abgeleitet. Die maximal vorzuhaltende Wärmeleistung wird nur bei einer Außen-
temperatur von -12 °C angeboten. Die primäre Vorlauftemperatur wird gleitend nach der Außentemperatur gefahren.
Aus der vorzuhaltenden Wärmeleistung wird in Abhängigkeit von der Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur der Heiz- 
wasser-Volumenstrom ermittelt und von DEW21 an der Übergabestation begrenzt.

3. Wärmeträger Fernwärmenetz
Der Wärmeträger Wasser entspricht den Anforderungen des AGFW-Arbeitsblattes FW 510, „Anforderungen an das Kreislauf-
wasser von Industrie- und Fernheizungsanlagen sowie Hinweis für deren Betrieb“, und ist eingefärbt. Heizwasser darf nicht 
verunreinigt oder der Anlage entnommen werden.

4. Hausanschluss
4.1 Hausanschlussleitung
Die Hausanschlussleitung verbindet das Verteilungsnetz mit der Übergabestation. Die technische Auslegung und Ausführung 
bestimmt DEW21. Die Leitungsführung bis zur Übergabestation ist zwischen Vertragspartner und DEW21 abzustimmen. Hoch- 
bzw. Tiefpunkte sind mit Entlüftung bzw. Entleerung zu versehen. Für die Entlüftung und Entleerung sind geeignete Flansche 
zu verwenden. Die Verwendung von Verschraubungen ist nicht zulässig.

Heizwasserleitungen außerhalb von Gebäuden dürfen innerhalb eines Schutzstreifens nicht überbaut und mit tief wurzelnden 
Gewächsen überpflanzt werden. Primärseitige Heizwasserleitungen innerhalb von Gebäuden dürfen nicht verbaut werden

Zugelassen sind Schweißverbindungen gemäß AGFW 446 (ergänzt durch Vorgaben DEW21-Arbeitsanweisung AA-117) und 
Pressverbindungen gemäß AGFW 524, „Anforderungen an Press-Systeme in Heizwasser-Fernwärmesysteme“. Die zur Ver-
wendung kommenden Materialien (Rohrleitungen, Armaturen, Dichtungen, Form- und Verbindungsstücke) haben den Be-
triebsbedingungen gemäß Anlage 3 zu entsprechen. Zugelassen sind geeignete Schweißer im Sinne des AGFW-Regelwerks. 
DEW21 behält sich die Prüfung der Schweißnähte mittels Durchstrahlungsprüfung vor. Die Schweißarbeiten sind der DEW21 
frühzeitig anzuzeigen.

Nach Abschluss der Montage ist eine Druckprüfung gemäß Abschnitt 7.1 durchzuführen. Anhang 7 ist zu verwenden.

4.2 Hausanschlussraum
In dem Hausanschlussraum sollen die erforderlichen Anschlusseinrichtungen und gegebenenfalls Betriebseinrichtungen 
eingebaut werden. Lage und Abmessungen sind mit DEW21 rechtzeitig abzustimmen. Als Planungsgrundlage gilt DIN 18012, 
„Haus- und Anschlusseinrichtungen – Allgemeine Planungsgrundlagen“. Der Hausanschlussraum ist erforderlich in Wohn-, 
Geschäfts- und Bürogebäuden. Der Raum sollte verschließbar sein und muss jederzeit ohne Schwierigkeiten für Mitarbeiter 
der DEW21 und deren Beauftragte zugänglich sein. Für eine ausreichende Belüftung ist zu sorgen. Die Raumtemperatur sollte 
jedoch 30 °C nicht überschreiten. Der Raum sollte nicht in der Nähe von schutzbedürftigen Räumen angeordnet sein. Die ein-
schlägigen Vorschriften über Wärme- und Schalldämmung sind einzuhalten. Elektrische Installationen sind nach VDE 0100 
für Nassräume auszuführen. Für Wartungs- und Reparaturarbeiten sind eine ausreichende Beleuchtung und eine Schutzkon-
taktsteckdose notwendig. Für die Hausstation / Zusatzeinrichtungen ist ein separater elektrischer Anschluss bereitzustellen. 
Die Stromart (Wechsel- / Drehstrom) und die Nennströme der Sicherungen sind mit DEW21 abzustimmen. Nach Bedarf ist ein 
zusätzlicher Telekommunikationsanschluss bereitzustellen. Für den Raum sind eine ausreichende Entwässerung und eine 
Kaltwasserzapfstelle erforderlich. Die Anordnung der Gesamtanlage im Hausanschlussraum muss den Unfallverhütungs- und 
Arbeitsschutzvorschriften entsprechen. Die erforderliche Arbeitsfläche ist jederzeit freizuhalten. Betriebsanleitungen und 
Hinweisschilder sind an gut sichtbarer Stelle anzubringen.

4.3 Hausstation
Die Hausstation besteht aus der Übergabestation und der Hauszentrale. Die Hausstation muss für den indirekten Anschluss 
konzipiert werden. Ein indirekter Anschluss liegt vor, wenn das Heizwasser der Hausanlage durch Wärmeübertrager vom Wär-
menetz getrennt wird. DEW21 gibt durch das Schaltschema den prinzipiellen Aufbau mit allen Armaturen und Bestandteilen 
vor (siehe Anlage 2: Prinzipschaltbild).
Für die Auslegung der Armaturen und Anlagenteile gelten DIN 4747-1 „Fernwärmeanlagen – Teil 1, Sicherheitstechnische 
Ausrüstung von Unterstationen, Hausstationen und Hausanlagen zum Anschluss an Heizwasser-Fernwärmenetze“ und das 
entsprechende AGFW-Arbeitsblatt FW 509 „Anforderungen an FW-Kompaktstationen für Heizwassernetze“. Falls Druck- 
und / oder Temperaturabsicherungen in der Übergabestation vorzusehen sind, so müssen diese gemäß DIN 4747-1 ausgeführt 
werden. Der max. Druckverlust der Hausstation muss geringer sein, als der im Datenblatt angegebene minimale Netzdiffe- 
renzdruck. Es sind die jeweils gültigen Vorschriften über Schall- und Wärmedämmung sowie Brandschutz zu berücksichtigen. 
Der Potentialausgleich und ggf. erforderliche Elektroinstallationen sind nach DIN VDE 0100 „Errichten von Niederspannungs- 
anlagen“ auszuführen. Übergabestation und Hauszentrale können baulich getrennt oder in einer Einheit als Kompaktstation 
angeordnet sein. Ferner können mehrere Komponenten in Baugruppen zusammengefasst werden.
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4.3.1 Übergabestation
Die Übergabestation ist das Bindeglied zwischen der Hausanschlussleitung und der Hauszentrale und ist im Hausan-
schlussraum angeordnet. Sie dient dazu, die Wärme vertragsgemäß, z. B. hinsichtlich Druck, Temperatur und Volumenstrom, 
an die Hauszentrale zu übergeben.
Die Messeinrichtung zur Verbrauchserfassung ist ebenfalls in der Übergabestation untergebracht. Die geeignete Größe, An-
zahl und Einbaustelle ist im Vorfeld mit DEW21, Messstellenbetreiber, abzustimmen und dem Prinzipschaltbild aus der Anlage 
2 zu entnehmen. Die technische Richtlinie K9 „Messgeräte für thermische Energie“ ist einzuhalten und gemäß Anlage 5 (Inbe-
triebnahmeprotokoll) zu bestätigen.

4.3.2 Hauszentrale
Die Hauszentrale ist das Bindeglied zwischen der Übergabestation und der Hausanlage. Sie dient der Anpassung der Wärme- 
lieferung an die Hausanlage hinsichtlich Druck, Temperatur und Volumenstrom.

5. Hauszentrale – Raumheizung / Raumlufttechnische Anlagen / Trinkwassererwärmung
Nachfolgende Erklärungen gelten für Hauszentralen, welche Heizflächen versorgen, die ihre Wärme durch Strahlung und / oder 
freie Konvektion abgeben sowie Luftheizregister in Klima- und Lüftungsanlagen und Wassererwärmungsanlagen.

5.1 Temperaturregelung
Geregelt wird die Vorlauftemperatur des Heizmittels. Als Führungsgröße sollte nicht die momentane, sondern eine gemittelte 
Außentemperatur dienen. Ist ein Heizkreis vorhanden wird das primäre Stellgerät für die Temperaturregelung genutzt. Exis- 
tieren mehrere Verbrauchergruppen sind diese zusätzlich durch sekundärseitig angeordnete Stellgeräte zu regeln. Verbindlich 
ist das dieser TAB-Heizwassernetz anhängende Schaltschemata (siehe Anlage 2). Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit DEW21 
zu nehmen. Für sekundärseitig angeordnete Stellgeräte können Durchgangs- oder Dreiwegeventile verwendet werden. Zur 
Dimensionierung des primären Stellgerätes sind der jeweilige max. erforderliche Volumenstrom und der am Einbauort zur 
Verfügung stehende Differenzdruck maßgebend. Dabei soll der Druckverlust des geöffneten Stellgerätes mindestens 50 % 
des jeweiligen min. Differenzdruckes betragen. Für das primärseitige Stellgerät ist der min. Netz-Differenzdruck (Δpmin. siehe 
Datenblatt Anlage 3) maßgebend. Schnell wirkende Stellgeräte sind nicht zulässig.

Die Stellantriebe (nach DIN 4747-1, gegebenenfalls mit Sicherheitsfunktion) müssen so bemessen sein, dass sie gegen den 
maximal auftretenden Netzbetriebsdruck schließen können.

5.2 Sicherheitstechnische Ausrüstung
Eine Temperaturabsicherung nach DIN 4747-1 ist erforderlich, wenn die maximale Netzvorlauftemperatur größer ist als die 
maximal zulässige Vorlauftemperatur in der Hausanlage. In diesem Fall müssen die Stellgeräte eine Sicherheitsfunktion (Not-
stellfunktion) nach DIN EN 14597, Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer für Wärme erzeugende Anlagen 
aufweisen. Die Sicherheitsfunktion wird auch bei Ausfall der Fremdenergie (Strom, Luft) ausgelöst. Es ist ein typgeprüfter 
Sicherheitstemperaturwächter (STW) vorzusehen. Der STW betätigt die Sicherheitsfunktion des Stellgerätes. Bei Anlagen, 

Tabelle 1: Sicherheitstechnische Ausrüstung zur Temperaturabsicherung von Heizwasserhausstationen – Raumheizung / RLT-Anlagen
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deren primär zur Verfügung gestellter Heizwasservolumenstrom 1 m3/h nicht überschreitet, kann auf den Sicherheitstem-
peraturwächter und die Sicherheitsfunktion verzichtet werden. In diesem Fall wird ein typgeprüfter Temperaturregler (TR) er-
forderlich.

5.3 Rücklauftemperaturbegrenzung
Die in Anlage 3 angegebene maximale bzw. vertraglich vereinbarte Rücklauftemperatur darf nicht überschritten werden. Die 
Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der Hausanlage sicherzustellen. Gegebenen-
falls ist eine gleitende, der Außentemperatur angepasste Rücklauftemperaturbegrenzung vorzusehen. 
Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl auf das Stellgerät der Vorlauftemperaturregelung wirken als auch durch ein 
separates Stellgerät erfolgen. Der Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur ist im oder möglichst dicht am Wärmeüber-
trager anzuordnen, um Temperaturänderungen schnell zu erfassen.

5.4 Volumenstrom
In der Hauszentrale werden sowohl der Heizwasser- als auch der Heizmittel-Volumenstrom je Regelkreis der Hausanlage dem 
Bedarf angepasst. Der Heizwasser-Volumenstrom ist abhängig von der erforderlichen Leistung der Raumheizung und dem 
nutzbaren Wärmeinhalt des Heizwassers. Der Heizmittel-Volumenstrom muss einstellbar sein. Hierzu sind Regulierventile 
mit Einstelldrossel oder Durchflussregler (Kombinationsventile) einzusetzen. Die Druckabsicherung der Sekundärseite des 
Wärmeübertragers hat nach DIN 4747-1 zu erfolgen. Das AGFW-Arbeitsblatt FW 509 – „Anforderungen an Fernwärme-Kom- 
paktstationen für Heizwassernetze“ ist einzuhalten.

5.5 Werkstoffe und Verbindungselemente
Die Auswahl der Werkstoffe für die vom Heizwasser durchflossenen Anlagenteile ist gemäß DIN 4747-1 vorzunehmen. Die zur 
Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen müssen für die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur 
und Heizwasserqualität geeignet sein. Es sind möglichst flach dichtende Verbindungen einzusetzen. Konische Verschraubun-
gen sind nicht zugelassen.

5.6 Sonstiges
Die Energieeinsparverordnung, die Druckgeräterichtlinie und die Betriebssicherheitsverordnung sind zu beachten. Die Erstin-
betriebnahme der Hauszentrale darf nur in Anwesenheit von DEW21 erfolgen. 
Auf der primären Anschlussseite sind nicht zugelassen:

> Hydraulische Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf,

> Automatische Be- und Entlüftungen sowie Entleerungen in der Hauszentrale,

> Gummikompensatoren.

5.7 Wärmeübertrager
Primärseitig müssen die Wärmeübertrager für die maximalen Drücke und Temperaturen des Heizwassernetzes (gem. Anlage 3) 
geeignet sein. Sekundärseitig sind die max. Druck- und Temperaturverhältnisse der Hausanlage maßgebend. Die thermische 
Auslegung der Wärmeübertrager hat so zu erfolgen, dass die max. Wärmeleistung bei den vereinbarten Netztemperaturen 
gem. Anlage 3 erreicht wird. Im Auslegungsfall darf die Differenz zwischen der primärseitigen und der sekundärseitigen Rück-
lauftemperatur nicht mehr als 5 K betragen. Bei kombinierten Anlagen (RLT-Anlagen, Raumheizung, Trinkwassererwärmung) 
ist die Wärmeleistung aller Verbraucher bei der Dimensionierung des Wärmeübertragers anteilmäßig zu berücksichtigen.

5.8 Hauszentrale – Trinkwassererwärmung
Bei Anschluss von Wassererwärmungsanlagen sind die diesbezüglichen Gesetze und Verordnungen sowie die allgemein gülti-
gen Vorschriften und Richtlinien zu berücksichtigen:

DIN EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen

DIN 4753 Trinkwassererwärmungsanlagen, Ausführung, Ausrüstung und Prüfung

DIN 4708, Teil 1 bis 3, Zentrale Wassererwärmungsanlagen für Wohnhäuser

DIN 4747-1, Fernwärmeanlagen – Teil 1: Sicherheitstechnische Ausrüstung von Unterstationen, Hausstationen und Hausanla-
gen zum Anschluss an Heizwasser-Fernwärmenetze

DIN EN 12897, Wasserversorgung – Bestimmungen für mittel beheizte, unbelüftete (geschlossene) Speicher-Wasser-Er-
wärmer DVGW Arbeitsblätter W 551, Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen: Technische Maßnahmen zur 
Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb / W553, Bemessung von Zirkulationssystemen in zen-
tralen Trinkwassererwärmungsanlagen.

AGFW-Merkblatt 526, Thermische Verminderung des Legionellenwachstums

Je nach Betriebsart der Anlage ist der Gesamtwärmebedarf unter Berücksichtigung der gleitend-konstanten Netzfahrweise 
zu ermitteln.
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Die in Anlage 3 angegebene maximale bzw. vertraglich vereinbarte Rücklauftemperatur darf für die Trinkwassererwärmung 
zeitweise im Rahmen des AGWF-Merkblatt 526 angehoben werden.

6. Hausanlage – Raumheizung / Raumluftheizung (RLT) / Trinkwassererwärmung
Die Hausanlage wird über die Hauszentrale indirekt mit dem Wärmenetz verbunden. Das Heizwasser der Hausanlage ist von 
dem Wärmenetz getrennt. Temperatur, Betriebsdruck und chemische Beschaffenheit des Wärmeträgers in der Hausanlage 
werden unabhängig vom Heizwasser durch die Hauszentrale vorgegeben.

6.1 Hydraulischer Abgleich
Der Kunde hat sein System den technischen Regeln entsprechend hydraulisch abzugleichen. Eine Anlage ist nur dann hy-
draulisch abgeglichen, wenn die Rücklauftemperatur den Wert der Auslegungstemperatur nicht überschreitet.

6.2 Wasserverlust
Bei regelmäßigem Wasserverlust in der Hausanlage muss DEW21 umgehend informiert werden, da bei einem Defekt in der 
Wärmetauscheranlage je nach den Druckverhältnissen im Wärmenetz und der Hausanlage nicht aufbereitetes Wasser in das 
Wärmenetz eindringen kann.

7. Abnahme und Inbetriebsetzung
7.1 Spülen
Die primärseitigen und sekundärseitigen Anlagenteile sind vor der Inbetriebnahme zu spülen. Anschließend ist die Anlage 
völlig zu entleeren und sämtliche Schutzfänger zu reinigen und wieder zu schließen.

7.2 Druckprüfung
Die Übergabestation inklusive Hausanschlussleitung ist einer Wasserdruckprüfung zu unterziehen. Für die Füllung der Anlage 
ist enthärtetes Wasser zu verwenden. Hierfür sind die Angaben gemäß Anlage 3 bzw. 6 zu beachten. Vor Inbetriebnahme ist 
DEW21 eine Bescheinigung über das Ergebnis der Druckprüfung vorzulegen.

7.3 Abnahme
Die Abnahme und Inbetriebnahme der Wärme-Übergabestation erfolgt durch DEW21 in Zusammenarbeit mit dem Installations- 
unternehmen (siehe DIN 4747-1 Teil 1 Punkt 8). Die Inbetriebnahme erfolgt, wenn ein ordnungsgemäßer Betrieb der Anlage 
sichergestellt ist. DEW21 übernimmt keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Die Überprüfung beschränkt sich auf die 
Feststellung bzw. Messung von eventuellen Fehlern der Anlage. DEW21 übernimmt keinesfalls eine Überprüfung und Berech-
nung der konstruktiven Ausführung. 

7.4 Inbetriebsetzung
Die Inbetriebsetzung der Anlage ist bei DEW21 mindestens eine Woche vor dem beabsichtigten Zeitpunkt zu beantragen. Dabei 
ist der Inbetriebsetzungsantrag (siehe Anlage 4) zu verwenden. Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt im Beisein des 
Installationsunternehmers. Als Nachweis für die Einhaltung der Mindestanforderungen bei der Durchführung der Inbetrieb-
nahme des Wärmezählers, ist ein Inbetriebnahmeprotokoll (siehe Anlage 5) nach der technischen Richtlinie „Messgeräte für 
thermische Energie – K9“ vom Installateur des Wärmezählers auszufüllen. Anschließend ist das Inbetriebnahmeprotokoll der 
DEW21, Messstellenbetreiber, zu übermitteln.

Die Verantwortung für die Sicherheit regelt § 14, AVB FernwärmeV.

7.5 Zugangsregelung
Der Zugang zu den Heiz- bzw. Aufstellräumen ist DEW21 jederzeit zu gewährleisten.
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8. Anlagen
8.1 Anlage 1: Abkürzungen und Formelzeichen

AGFW Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V.

AVBFernwärmeV Verordnung über „Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme“

DEW21 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

FW Fernwärme

FVU Fernwärme-Versorgungsunternehmen

KVS-Wert Mindestdurchflussmenge eines Ventils

RLT Raumlufttechnische Anlagen

RL Rücklauf

STW Sicherheitstemperaturwächter

TAB-HW Technische Anschlussbedingungen, Heizwasser

TR Temperaturfühler, Rücklauf Netz

TV Temperaturfühler, Vorlauf Heizmittel

TR Temperaturregler

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

VL Vorlauf

Δpmin. minimaler Differenzdruck 

ϑ RN Rücklauftemperatur, Netz

ϑ VH zul. zulässige Vorlauftemperatur, Heizmittel
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8.2 Anlage 2: Prinzipschaltbild
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8.3 Anlage 3: Netzparameter

Druck
maximaler Netzbetriebsdruck (bei 120 °C)  16 bar

minimaler Differenzdruck
am Hausanschluss (Δpmin.)   0,5 bar

Prüfdruck     1,3-facher maximal zulässiger Betriebsdruck

Temperaturen
Sicherheitstechnische
Auslegungstemperatur    120 °C

Vorlauftemperaturen
Wärmetechnische Auslegung
primärseitig     35K Spreizung (90 / 55 °C) (*)

aktuelle Vorlauftemperatur
primärseitig    Heißwassernetz:  gleitend 110-75 °C (*) 
     Inselnetz:  gleitend   90-70 °C (**)

geforderte Rücklauftemperatur
primärseitig    55 °C

(*)  DEW21 behält sich vor, die Vorlauftemperatur perspektivisch auf 90 °C abzusenken.
(**) Inselnetzen ohne WWB mit zeitweiser Sommerabschaltung
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8.4 Anlage 4: Inbetriebsetzungsantrag
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8.5 Anlage 5: Inbetriebnahmeprotokoll Wärmezähler
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8.6 Anlage 6: Bescheinigung Druckprüfung Hausstation

Bescheinigung
Druckprüfung Hausstation / Hausanlage

Hiermit wird bestätigt, dass die oben genannte Kundenanlage nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der DEW21 
erstellt, das Sauberspülen inklusive der Reinigung der Schmutzfänger durchgeführt und einer Druckprüfung von mindestens

Überdruck (Kaltwasser) unterzogen wurde.

Es sind keine Undichtigkeiten festgestellt worden.

Für eventuell auftretende Schäden haftet die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH nicht. 

Darüber hinaus wird die ausreichende Isolierung frostgefährdeter Anlagenteile bestätigt.

Die Einregulierung der Anlagenteile hat stattgefunden.

Ordnungsgemäße Durchführung

Datum

Firmenstempel / Unterschrift

20,8 bar

Name, Vorname:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:
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8.7 Anlage 7: FW-Einführung, Gebäude mit Keller
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8.8 Anlage 8: FW-Einführung, Gebäude ohne Keller



Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)
Günter-Samtlebe-Platz 1, 44135 Dortmund 
DEW21 Servicecenter 0231.544 33 77, Mo – Fr von 8 bis 18 Uhr 
echte.waerme@dew21.de, dew21.de


